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An dieser Stelle werden Uu. 4, Anfragen die Redaktion erledigt, dıe
allgemeines Interesse beanspruchen können; S1e iınd durch eın  A ern-

hen (°%) gekennzeichnet.
(Beschleunigung des von selbst in Gang sckommenen

Abortus durch den TZ olgende Anfrage wurde AUS Sud-
amerıka vorgelegt Nach Aussage des Arztes sprechen qalle
medizinıschen Indikationen dafür, daß bel einer TAau eın Abor-
{Uus VO  — seldst bereıts in Gang gekommen ist. Ist dem Tzt
DU erlaubt, den Abortus beschleunigen, dadurch gefähr-
Liche Blutungen verhindern? Die Schwierigkeit besteht iın
der Möglıchkeıit, daß der rzt mit den Indikationen sıch Fau-
schen ann Wenn Ihre Entscheıidung affırmativ ausfällt, W as

ich TOTZ der enanniten Schwierigkeit erwarte, ist annn p -
storal klug, dem Arzt den Rat eben, WeNn Urc. qandere
Mittel die Blutung stillen kann, wenNnn aber, wıe sagt, diese
Miıttel eher eine Gefahr der Infektion mıiıt sıch brıngen un
nebenbei doch auch den Abortus befördern?

In der Anfrage wırd nıcht gesagt, welche eihoden der
Behandlung cr sıch handelt So mussen WIT vorerst untersche!l-
den Es gıbt konservatıve ethoden, die I1LUTC die Blutung stil-
len, der Frucht nıcht schaden, sondern erwarten, daß mit Stil-
lung des Blutes die Frucht sıch weiıter entwickeln annn er
ehören Bettruhe, eventuell mıt erhoöhter Beckenlage, gewisse
Injektionen, be1ı größerem Blutverlus Bluttransfusionen, W as

allerdings DUr In größeren Anstalten möglıch sein wiıird Diese
etitnNnoden muß der Trzt anwenden, solange och eine begruün-
ete Wahrscheinlichkeit ist, daß die Frucht erette werden
ann. Früher ahm IMa auch seine Zuflucht zum Tamponie-
FeCNHN, iIna  a verstopfte diıe cheide mıt Wundwatte: dıes hatte
eine oppelte Wirkung die Blutung stand sSül aber dadurch
konnten auch en erregt un die Frucht ausgestoßen WeTl-

den er durfte diese Methode 1Ur dann angewendet WeTlI-

den, wenn keine andere ZUu Verfügung stand Oder wırksam
Wa a setzte eine indıfferente andlung, Aaus der Vorerst
und beabsichtigt 1908088 die gute Wirkung folgte; wenn sıch gesenh
dıe Absıcht des Arztes auch dıe schlechte Wiırkung einstellte,

War das praeiter intentionem un nıcht ZU Schuld anrechen-
bar Doch ist diese Methode des Tamponiıerens heute ufgege-
ben Möglichkeit einer Infektion. Endlich kommt och
dıe radıkale Behandlung ın Betracht, die VO Einsender jeden-

gemeıint ıst, WenNnnl VO Beschleunigung der Fehlgeburt
spricht. Sıe besteht darın, daß das rgan infach ausgeraum
WIrd. Sıe kann natürlich 1LUF angewendet werden, WenNnNn keine
begründete Wahrscheinlichkeit mehr ıst, den Prozeß aufzuhal-
ten, mıiıt anderen Worten, WeNnn die Frucht mıt moralıischer S1-



z  81  2 —m€teim;xg{—;n_._  cherhéit schon verloren ist ‘ Blbße W‘%7ahrscheinlichkeit', auch  größere Wahrscheinlichkeit, daß die Frucht verloren ist, genügt  hier nicht. Es ist das nicht ein Fall, der in das Gebiet der  Moralsysteme gehört, sondern es ist hier das sichere Gesetz zu  beobachten, daß jedes Menschenleben erhalten werden muß,  solange es möglich ist. Wenn es aber mit moralischer Sicher-  heit feststeht, daß die Frucht nicht mehr gerettet werden kann,  dann ist dieser Eingriff erlaubt. Es könnte jemand eine Schwie-  rigkeit darin finden, daß es sich hier um eine acceleratio mortis  handle, die doch auch verboten ist. Hierauf ist zu erwidern:  Der Tod der Frucht ist nur eine Folge des zerrütteten Zustan-  des der mütterlichen Organe, die die Frucht nicht mehr in  lebendem Kontakt halten können, sei es, daß diese Zerrüttung  von der Natur, sei es, daß sie durch Unfall oder bösen Willen  anderer eingeleitet wurde.  Zugleich aber bringt diese Ver-  änderung des mütterlichen Organs die Gefahr der Verblutung  der Mutter; um längere Blutungen zu vermeiden, verkürzt der  Arzt nur diesen Prozeß, was aber nicht gleichbedeutend ist mit  formeller Tötung.‘) Man kann auch nicht einwenden, die Hand-  lung des Arztes sei in diesem Falle eine direkte Tötung, oder  der Tod der Frucht sei ein Mittel, das mit Absicht angewendet  wird, um die Mutter zu retten. Denn der todbringende Prozeß  ist schon von anderer Seite eingeleitet und nicht mehr abwend-  bar, die Frucht ist vom mütterlichen Organismus im wesent-  lichen schon getrennt; was der Arzt tut, die örtliche Entfer-  nung der Frucht von einer Stelle, wo sie ohnehin nicht mehr  leben konnte, ist also eine indifferente Handlung, die mit der Ab-  sicht vorgenommen wird und mit der unmittelbaren Wirkung,  daß die Blutungen der Mutter schneller gestillt werden.  Wenn der Einsender nun von der „Möglichkeit‘“ spricht,  daß der Arzt sich täuschen kann, so ist wohl zu unterscheiden  zwischen „Möglichkeit‘“ und „Wahrscheinlichkeit‘“. Wahrschein-  lichkeit besagt, daß ein solider Grund da ist, anzunehmen, daß  man sich täuscht; in diesem Falle, haben wir oben gesagt, darf  der Eingriff nicht vorgenommen werden. Eineg bloße Möglich-  keit, daß wir .uns täuschen, ist immer vorhanden, solange wir  nicht unfehlbar sind; diese hindert aber nicht die moralische  Gewißheit vom. Gegenteil; moralische Gewißheit schließt nicht  jedes mögliche, auch unvernünftige 'Bedenken aus, sondern nur  ein begründetes Bedenken. Wer aber in solchen Dingen, wo  mehr als moralische Gewißheit nicht zu haben ist, sich auch  von jeder Möglichkeit eines Irrtums beeinflussen ließe, könnte  überhaupt nicht mehr ruhigen Gewissens etwas tun. Er würde  einem Manne gleichen, der nicht wagt, auf der rechten Stra-  ßenseite zu gehen, weil es möglich ist, daß ein Ziegel ihn trifft,  *) Vgl Capellmann-ßergmann‚ Pastoralmedizin 18, S. 41/42.Mitteilungen.
Cherheit schon verloren ist Bloße Wahrscheinlichkeit, auch
größere Wahrscheinlichkeit, daß die Frucht verloren ist, genuüugt
ler nıcht Es ist das nıcht ein Fall, der In das Gebiet der
Moralsysteme gehört, sondern ist ler das siıchere Gesetz
eobachten, daß jedes Menschenleben erhalten werden muß,
solange es möglich ist Wenn aber mıiıt morahscher Siıcher-
eıt feststeht, daß die Frucht nıcht mehr erette werden kann,
ann ist dieser Eingriff erlaubt Es könnte jemand eine chwlie-
rıgkeıt darın finden, daß sich J1er eine qacceleratıo ımortis
handle, die doch auch verboten ist Hierauf ist erwıdern:
Der Tod der Frucht ist DU  s eine des zerrutteten Zustan-
des der mutterlichen Urgane, dıe die Frucht nıcht mehr I1n
ebendem Kontakt halten können, sel e » daß diese Zerruttung
VO der Natur, sel C: daß sS1e urc Unfall oder bösen ıllen
anderer eingeleıtet wurde. ugleic. aber bringt diese Ver-
anderung des müutterlichen Organs die Gefahr der Verblutung
der Mutter; ängere Blutungen vermeılden, verkürzt der
Arzt 1U  b diesen Prozeß, W as aber nicht gleichbedeutend ist a1t
formeller ötung.* Man ann auch nıcht einwenden, die and-
Jung des Arztes sel in diesem ine direkte Tötung, oder
der 'Tod der Frucht sel eın Miıttel, das mıt Absıcht angewendet
wird, die Mutter reiten. Denn der todbringende Prozeß
ist schon vVvon qanderer NSeıte eingeleitet un nıcht mehr abwend-
bar, dıe Frucht ıst Vo müutterlichen Organısmus iıim wesent-
liıchen schon eirennt; W as der rzt tul, die oörtliıche Entfifer-
NunNs der Frucht VOoIll einer Stelle, s1e ohnehin nicht mehr
en konnte, ist also eine indıHerente andlung, die mit der Ab-
sicht vorsecenomMmMeE wird un: mıiıt der unmıiıttelbaren Wirkung,
duß diıe Blutungen der Mutter schneller gesti werden.

Wenn der Eiınsender 1980881 VOo  an der „Möglichkeit” spricht,
daß der rzt sich täuschen kann, ist ohl unterscheiden
zwıschen „Möglichkeit‘“ un ‚„‚Wahrscheinlichkeit‘”. ahrschnem-
Lichkeit besagt, daß eın solider Tun da ist, anzunehmen, daß
INa sich täuscht; ıIn diesem Falle, haben WIr oben gesagt, darf
der Eingriff nıcht vorsgenomMMmMeECN werden. ıne Möglıch-
keıt, daß WITr uns täuschen, ist immer vorhanden, solange WIT
nıcht nfehlbar sınd  °  s diıese hindert aber nicht diıe moralıische
Gewißheit VO Gegenteıl; moralische Gewıiıßheıt SC.  1€. nıiıcht
jedes mögliche, auch unvernünftige Bedenken AUS, sondern Nu

eın begründetes edenken Wer aber ın olchen Dıingen,
mehr als moralische Gewißheit nicht en ıst, sich auch
VO jeder Möglichkeit eines rrtums eeinflussen lıeße, könnte
überhaupt nicht mehr ruhıgen Gewissens eLiwas iu  5 Er wurde
einem Manne gleichen, der nicht wagt, auf der rechten Stra-
Benseite gehen, weıl möglich ist, daß eın Ziegel ih triıfft.

2) Vgl Capellmann-ßergmann‚ Pastoralmedizın 1 ‘9 S
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aber auch nıcht quf der anderen Seıte wegeh derselben Mög-
lichkeit, ndlıch qauch nıcht ın der Miıtte der Straße, weıl die
Möglichkeit besteht, überfahren werden.

Es MUu 9a1sS0 der Arzt mıt seiner Kenntnisse und der
Erfahrung, eventuell der Beratung mıt anderen, s1e mö$g-
ıch ıst, 2AuUusSs der Art un dem G  de der Blutung einem ÜT -
teıl kommen: Ist noch eine begruüundete Aussicht, die Frucht P

retten, ann IMNu die konservatıve Behandlung vornehmen;
ist keine begründete Aussicht mehr, kann aqauch die uSs-
aumung vornehmen.

Innsbruck. ALIb Schmuitt

(Zurückversetzung In den Laienstand.) Carolus SaCcerdos
propter discordlas C superlore SUÜUl:  S muner1ı laıcalı, invıto (Jr-
1NaTıo SUO, voyiıt. ost trıgınta o  9 gravı morbo percul-
SUS, volens salutı anımae suae€e consulere, per Ordinarıum SUUN,
Cu ad statum pristinum IncCapacem sentiret, reductionem ad
SLAaLum laıcalem Sede Apostolıca impetravılt. DIie J Unı 1933
ad Ordinarıum hoc rescriptum datum est

Gong Conciıliu qattentıs pecuharıbus ciıircumstantılıs ın Casul
concurrentihus superscriptas pTreCES benigne remittıt prudenti
arbıtrıo Ordinarıiıl X7 quı Temoto Opportunis modis scanda(ilo,
valeat diıspensare oratorem abh onerıbus presbyteratus, firma ı1d-

nente lege castıtatıs. Gravıter amen mMOoNeatiur OTator, ut qad
sacramenta Poenitentiae et Eucharıstiae frequenter accedat
per ONOS praesertim 11LOTes et christianae pletatıs aliıs
exemplo qad yirtutem praeceliere satagat, contrariıis quıibuscum-
que 11OINl obstantıbus. Datum Romae, die Junmn 1933

Vorstehende Verfügung stimmt mıiıt den Bestimmungen des
eX uübereın. Can 211, 1: sagt, daß ein Majorıist unter Auf-
rechterhaltun der gültig empfTfangenen el UrCc. eın aposto-
lısches Dekret in den La1ıenstand zurückversetzt werden kann,
doch bestimmt Call,. 213; 2’ daß die Zölibatspflicht regelmäßig
bestehen bleibt In diesem Sinne wurde 1m vorliegenden Falle
auch vorgegangen.

TAZ, Prof Dr Joh Harıng

ann ein nichtpfarrlicher Benefizlat ım kurzen Woge
abgesetzt werden? Der Pfarrer Eduard und der Benefizlat An-
ton sınd In einer wıssenschaftlichen Dıskussion egrıffen. Hıe-
bel behauptet der Benefiziat Anton Ich habe auf Grund 4  er
kanonischen Investitur ıne estere Stellung als eın kanonısch
investierter Pfarrer: denn ach Canll,. VL {T., eZzZw 2157 S (od
Jur Can., können wohl Pfarrer, nıcht aber Benefiziaten 1m KUr-
Z verwaltungsrechtlichen erfahren abgesetzt werden. Dem
widerspricht der Pfarrer FEduard mıt dem Argument: Wenn


